
Zu zwei Streitschriften des 11. Jahrhunderts. 543

fernerer Verwendung hinzugefügt worden (das Fragment des 
Admonter Codex: ‘Origines quoque’);

3) Sammlung von Canones, die in bestimmter polemischer 
Absicht ausgewählt und zusammengestellt sind, dass sie auch 
als Streitschrift dienen konnte (Liber can. contra Heinr. IV);

4) Sammlungen, welche unter die Canones Excerpte aus 
Streitschriften aufnehmen (Sammlung von Pistoja);

5) die Bezeichnung von Streitschriften als päpstliche De­
crete (die epistola Guidonis monachi als Decret des Papstes 
Paschasius oder Paschalis).


